
Streitigkeiten handelt, über deren Gegenstand die Par
teien berechtigt sind, einen Vergleich abzuschließen. 
Das gilt sowohl für die Gerichte 1. als auch 2. Instanz. 
Die Zulässigkeit des freiwilligen Schiedsurteilsverfah- 
rens ist nicht an die Höhe eines bestimmten Streit
wertes gebunden. Auf übereinstimmenden Antrag der 
Parteien sind zwei nichtrichterliche Beisitzer beizu
ziehen. (Vgl. hierzu Näheres in § 19 EntlVO).

Das Verfahren ist nicht an die Vorschriften und Prin
zipien der Zivilprozeßordnung gebunden; es kann vom 
Gericht nach freiem Ermessen bestimmt werden; 
Irgendwelche Regeln hierfür lassen sich nicht aufstellen. 
Selbstverständlich ist, daß das Gericht nichts Ungesetz
liches vornehmen oder anordnen darf, wie z. B. die 
Benachteiligung einer Partei gegenüber der anderen, 
die Versagung des rechtlichen Gehörs oder ähnliches, 
was geeignet ist, den Rechtsschutz der Parteien einzu
engen. Bei Beginn des Verfahrens müssen sämtliche zu 
beachtenden Prozeßvoraussetzungen vorliegen. Im übri
gen beginnt die Freiheit in der Gestaltung des Verfah
rens mit der Einreichung der Klage und endet mit dem 
Schiedsurteil. Das Gericht kann ohne Einverständnis 
der Parteien von einer mündlichen Verhandlung ab- 
sehen. Es kann von einer Beweisaufnahme und, mit 
Einverständnis der Parteien, von einer schriftlichen 
Begründung des Urteils Abstand nehmen. Das Urteil 
unterliegt grundsätzlich keinem Rechtsmittel und wird 
mit der Verkündung oder, soweit ein schriftliches Ver
fahren durchgeführt worden ist, mit der Zustellung 
rechtskräftig. Soweit es nicht als Scheinurteil völlig 
unwirksam ist, kann es nur im Wiederaufnahme- oder 
im Kassationsverfahren beseitigt werden. § 18 Abs. 2 
EntlVO dehnt die Anwendbarkeit der Nichtigkeitsklage 
auch auf die Versagung des rechtlichen Gehörs und auf 
das Fehlen der Entscheidungsgründe, abgesehen vom 
Falle des Einverständnisses der Parteien, aus. Es muß 
jedoch dann ein Rechtsmittel zulässig sein, wenn das 
Urteil völlig widersinnig ist oder keinen zur Zwangs
vollstreckung geeigneten Titel darstellt, die Voraus
setzungen für ein Schiedsurteilsverfahren fehlten oder 
das Gericht offensichtlich seine Befugnisse überschreitet, 
beispielsweise etwas zuspricht, was von den Parteien 
nicht beantragt worden ist.

Das freiwillige Schiedsurteilsverfahren ähnelt seinem 
Wesen nach dem Schiedsverfahren. Die EntlVO vom
13. Mai 1924 unternahm hier den Versuch, die Vorzüge, 
die das Schiedsverfahren in manchen Fällen*aufweist, 
für das Verfahren der Zivilgerichte nutzbar zu machen. 
Dieser Versuch ist völlig mißglückt, denn von der 
Möglichkeit des freiwilligen Schiedsurteilsverfahrens 
ist in der Praxis kaum oder doch nur sehr wenig Ge
brauch gemacht worden. Man wird ohne weiteres den 
Schluß ziehen können, daß das freiwillige Schiedsur
teilsverfahren heute kein geltendes Recht mehr dar
stellt und nicht mehr zulässig ist.

2. § 18 EntlVO hat heute nur noch insofern Bedeu
tung, als die in ihm enthaltenen Grundsätze der völlig 
freien Verfahrensgestaltung auch auf das im § 20 
EntlVO geregelte obligatorische Schiedsurteilsver
fahren Anwendung finden. Dieses vereinfachte Verfah
ren wird in der Praxis sehr häufig durchgeführt. Es 
tritt in allen vermögensrechtlichen Streitigkeiten, sofern 
die obengenannten Voraussetzungen dafür gegeben 
sind, kraft Gesetzes ein und muß die endgültige Erledi
gung des Streitfalles erstreben. Es darf also kein 
Arrest- oder Verfügungsverfahren und kein Urkunden
oder Wechselprozeß sein.

In der Praxis bestehen Unklarheiten darüber, ob die 
Vorschriften über das obligatorische Schiedsurteilsver
fahren nach der weiteren Demokratisierung der Justiz 
heute überhaupt noch anwendbar sind.

Es soll nicht verkannt werden, daß in vielen Fällen, 
insbesondere bei den kleineren Kreisgerichten, e'n Un
terschied in der Behandlung und Verhandlung der 
Schiedsurteilsverfahren gemäß § 20 EntlVO und der 
normalen Verfahren äußerlich nicht bemerkbar ist. 
Diese Prozesse werden in der Mehrzahl mit genau der
selben Sorgfalt wie die Streitigkeiten mit einem Streit
wert von mehr als 100 DM durchgeführt. Dennoch er
scheint eine grundsätzliche Klärung der Frage nach der 
Anwendbarkeit des obligatorischen Schiedsurteilsver
fahrens angebracht, weil bei größeren Gerichten infolge

des starken Arbeitsanfalls doch noch in vielen Fällen 
die Neigung besteht, das Verfahren nach den Vor
schriften der §§ 20, 18 EntlVO schnell und formlos 
durchzuführen.

Mit Rücksicht auf unseren gesellschaftlichen Entwick
lungsstand sollten die Vorschriften über das obligato
rische Schiedsurteilsverfahren heute nicht mehr ange
wandt werden, und zwar aus folgenden Gründen:

a) Die Vorschriften über das obligatorische Schieds
urteilsverfahren sind typisch für das Recht der bürger
lichen Gesellschaftsordnung. Sie betreffen in erster 
Linie und in der überwiegenden Mehrzahl zivilrecht
liche Angelegenheiten der Werktätigen, die — ein Bei
spiel, wie die Bourgeoisie die Angelegenheiten der 
Werktätigen geringschätzte — als „Bagatellsachen“ be
zeichnet wurden und denen man keine besondere Be
deutung beimaß. Es gehört zum Wesen der bürgerlichen 
Gesellschaftsordnung, daß Einsparungen auf Kosten der 
werktätigen Bevölkerung vorgenommen werden und die 
Hauptlast der Steuern und Gebühren auf ihre Schultern 
verlagert wird. Dieser Sparsamkeitsgedanke findet in 
§§ 20, 18 EntlVO zu Lasten der werktätigen Bevölkerung 
durch die Einführung eines besonders schnellen und m 
der Gestaltung völlig freien Verfahrens seinen Aus
druck.

b) Die nach dem Zusammenbruch des faschistischen 
Regimes weiterhin anwendbaren Vorschriften haben 
einen neuen Inhalt bekommen. Der Inhalt unserer Ge
setze, und zwar auch der übernommenen prozeßrecht
lichen Bestimmungen, ergibt sich aus den Aufgaben un
seres Staates und aus dem Charakter unserer Gesell
schaftsordnung. Eine wesentliche Aufgabe unseres 
Staates ist es, die Rechte unserer Werktätigen zu 
garantieren und zu gewährleisten. Dieses Ziel wird 
durch § 20 in Verbindung mit § 18 EntlVO in Frage 
gestellt.

Zwar kann man nicht schlechthin sagen, daß im obli
gatorischen Schiedsurteilsverfahren die Rechte unserer 
werktätigen Bevölkerung durch unsere demokratischen 
Richter nicht gewährleistet werden. Jeder politisch be
wußte Richter wird auch in den sog. „Bagatellsachen“ 
das Verfahren, das ihm in der Prozeßleitung größere 
Freiheit läßt, mit derselben Sorgfalt durchführen wie 
einen anderen Prozeß, auf den die strengen Verfahrens
vorschriften der ZPO Anwendung finden. Aber es gibt 
eine ganze Reihe wesentlicher Gesichtspunkte, die es 
fraglich erscheinen lassen, ob durch dieses Verfahren 
die Rechte unserer Bürger in der erforderlichen Weise 
garantiert werden.

c) Das obligatorische Schiedsurteilsverfahren verstößt 
gegen die Grundprinzipien unseres Prozeßrechts und 
damit gegen die demokratische Gesetzlichkeit. Durch 
die Befugnis des Gerichts, ohne Einverständnis der 
Parteien von einer mündlichen Verhandlung abzusehen, 
wird der in § 128 ZPO auf gestellte Grundsatz der 
Mündlichkeit und damit zugleich der in § 6 GVG ent
haltene Grundsatz der Öffentlichkeit der Verhandlung 
verletzt.

Besonders bedenklich erscheint aber der nach § 20 
EntlVO in Verbindung mit § 18 zulässige Verzicht der 
Parteien auf eine schriftliche Begründung der Entschei
dung. Nach § 12 des Gesetzes über die Errichtung des 
Obersten Gerichtshofes und der Obersten Staatsanwalt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik vom
8. Dezember 1949 (GBl. S. 111) kann die Kassation 
rechtskräftiger Entscheidungen in Zivilsachen erfolgen, 
wenn die Entscheidung auf einer Verletzung des Ge
setzes beruht oder wenn sie der Gerechtigkeit gröblich 
widerspricht. Es entspricht dem Wesen der Kassation, 
daß sie nicht an die Höhe eines bestimmten Streitwertes 
oder an einen bestimmten Wert des Beschwerdegegen
standes gebunden ist, wie dies bei dem Rechtsmittel der 
Berufung der Fall ist. Deshalb können auch Urteile 
kassiert werden, die im Schiedsurteilsverfahren er
gehen. Durch den zulässigen Verzicht der Parteien auf 
eine schriftliche Begründung der Entscheidung wird 
aber die sorgfältige Nachprüfung des Urteils im Kassa
tionsverfahren ausgeschlossen. Schon allein diese Tat
sache ist geeignet, die weitere Anwendbarkeit des obli
gatorischen Schiedsurteilsverfahrens zu verneinen.

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß gemäß 
§ 9 AnglVO vom 4. Oktober 1952 (GBl. S. 988) der 
§ 2 der 3. VereinfVO vom 16. Mai 1942 (RGBl. I S. 333)
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